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crz GARMISCH. Im Kampf um die
Ansiedlung lukrativerGewerbesteu-
erzahler versprechen die Gemein-
denansiedlungsbereiten Firmenbis-
weilen das Blaue vom Himmel.
Doch Gemeindevertreter, die den
Mund zu voll nehmen, haben die
Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Das Oberlandesgericht (OLG) Jena
verurteilte jetzt eine Gemeinde zur
Zahlungvon rund 30 000Euro Scha-
densersatz wegen falscher Verspre-
chungen.
Deren Bürgermeister hatte in ei-

nemNotarvertrag demErwerber ei-
nes Betriebsgrundstücks zugesagt,
dass die Erschließungskosten einen
bestimmten Höchstbetrag nicht
überschreiten würden. Das Unter-
nehmenhatte dieAnsiedlung „abso-
luter Planungssicherheit“ abhängig
gemacht. Als es später zu weiteren
30 000 Euro Erschließungskosten
herangezogen wurde, weil das Bun-
desland eine dezentrale Kläranlage

errichteteunddieKosten auf dieAn-
lieger abwälzte, platzte dem Inves-
tor der Kragen – und er verlangte
vonderGemeindedieKosten erstat-
tet. Doch die hielt sich trotz einge-
gangener notarieller Verpflichtung
bedeckt. Die Zusage habe sich ledig-
lich auf gemeindlicheAbgabenbezo-
gen - hier gehe es dagegen um über-
regionale Gebühren. Außerdem
habederBürgermeister keine juristi-
scheVorbildung.
Die Jenaer Richter interessierte

das wenig. Sie wiesen die beklagte
Gemeinde darauf hin, „dass von ei-
nem Bürgermeister, der sich nach
derWahl demAmtmit entsprechen-
dem Diensteid stellt, in besonderer
Weise erwartet werden darf, dass er
sich mit den einschlägigen Vor-
schriften und Verwaltungsrichtli-
nien vertraut macht“. Auch die
durchgeführte Beweisaufnahme en-
dete für die beklagte Gemeinde mit
einemFiasko: Somusste derBürger-
meister im Rahmen der Zeugenver-

nehmung kleinlaut zugeben, dass er
zumZeitpunkt des notariellenKauf-
vertrages schon von den Plänen des
Landes gewusst habe, eine überre-
gionale und für die Gewerbebe-
triebe gebührenpflichtige Kläran-
lage zu errichten.
Diese Aussage kostete die Ge-

meinde in dem Verfahren Kopf und
Kragen. Zwarhafte sie lautNotarver-
trag grundsätzlichnur für dieEinhal-
tung der eigenen Erschließungskos-
ten. Da dem Bürgermeister aber be-
kannt gewesen sei, dass das Unter-
nehmen inKenntnis derGesamtum-
ständedenneuenStandort nicht aus-
gewählt hätte, sei er dazu verpflich-
tet gewesen, den Investor imZusam-
menhang mit der Ansiedlung auch
über die künftige Kostenlast voll-
ständig aufzuklären. Da er dies fahr-
lässig unterlassen habe, hafte dieGe-
meinde für seine Fehler.

Gemeinde haftet Investor für
überhöhte Erschließungskosten
Falsche Versprechen bei der Gewerbeansiedlung kommen teuer zu stehen
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DÜSSELDORF. Jahresabschlusser-
stellung war gestern – der Steuerbe-
rater von morgen muss mehr kön-
nen und leisten. Zu diesem überein-
stimmenden Fazit kommen gleich
mehrere Studien und Branchenken-
ner, die sich derzeit mit den Zu-
kunftsaussichten der Steuerberater
und ihren künftigen Geschäftsfel-
dern beschäftigen. Ihr Fazit: Der Be-
rater sollte raus aus dem Steuer-
ghetto und Beratungsleistungen an-
bieten, wobei er immer versierter
imUmgangmit EDV seinmuss. „Ein
guter Steuerberater muss heutzu-
tage alle Dienstleistungen, die auf
der Auswertung seiner betriebli-
chen Zahlen beruhen, aus einer
Hand anbieten können“, sagt Wirt-
schaftsprüfer undSteuerberater Fer-
dinandRüchardt, Vorstand vonEco-
vis, einem Zusammenschluss von
120 Steuerberatungskanzleien.
Die Gründe für die verstärkte Su-

che nach neuen Betätigungsfeldern
liegen auf derHand:Die Steuerbera-
terbranche steckt gleich dreifach in
der Klemme. Einerseits weiten im-
mermehrWirtschaftsprüfer ihreTä-
tigkeit vonder klassischen Jahresab-
schlussprüfung auf die steuerliche
Gestaltungsberatung aus. Anderer-
seits machen den Steuerberatern in
ihrer ureigensten Disziplin, der Er-
stellung von Jahresabschlüssen,
Rechtsanwälte und hier besonders
die Fachanwälte für Steuerrecht
Konkurrenz.
„Steuerberaterleistungen sind

ein wirtschaftlich hochinteressan-
tes Geschäftsfeld für uns Rechtsan-
wälte, das zudem anwaltliche Ar-
beitsaufträge generiert“, erläutert
Frank Paul Giese, Fachanwalt für
Steuerrecht in Frankfurt, der – wie
viele Berufskollegen – mit seinem
Elf-Mann-Büro Jahresabschlüsse
und Steuererklärungen erstellt, Fi-
nanz- und Lohnbuchführung anbie-
tet und Klienten in Einspruchs- und
Klageverfahren vor dem Finanzge-
richt vertritt.

Ein weiteres Problem für Steuer-
berater: Ihnen brechen die Mandate
weg, wenn die Unternehmen ins
Ausland expandieren. Entweder
werden die Steuerberater dann sel-
ber international oder verlieren ihre
Klienten. Die Folgen sind schon
jetzt sichtbar: Umsatzrückgang und
Konzentrationstendenzen bei den
großen Sozietäten.

Aktuell sind in Deutschland rund
71 000 Steuerberater und Steuerbe-
vollmächtigte zugelassen, die sich
auf rund 45 000 Steuerberaterpra-
xen verteilen.Die unterteilen sich in
knapp 7 000 Steuerberatungsgesell-
schaften, 4 300 Sozietäten und
knapp 34 000 Einzelkanzleien.
In Ihrem Branchenreport „Wirt-

schaftsprüfung und Steuerberatung

2005“ resümierten Analysten der
Sparkassengruppe: „Trotz guterAus-
sichten sind die Berufsvertreter der
Steuerberater gezwungen, sich geän-
dertenKlientenanforderungen anzu-
passen, ihre internen Strukturen auf
Effizienz hin zuprüfen unddieMög-
lichkeiten der Spezialisierung – auf
eine Schwerpunktbranche – bzw.
der Kooperation mit Kollegen in Er-
wägung zu ziehen.“
Dem erfolgreichen Aufbaggern

neuer Geschäftsfelder steht jedoch
einbanalesHindernis beimMandan-
ten entgegen:DiemangelndeBereit-
schaft und Finanzkraft der Unter-
nehmen, für Beratungsleistungen
Geld auszugehen. „Hier besteht
eine Diskrepanz zwischen dem ho-
hen Bedarf an Beratungsleistung
beimUnternehmenunddessenWil-
len dafür zu investieren“, stellt der
Psychologe Dieter Franke, Chef von
Ires, einem Düsseldorfer Unterneh-
mensforschungsinstitut, fest. Fran-
kes Institut hat imAuftrag der Firma
Datev 500 Steuerberater und 500
mittelständische Mandanten be-
fragt.
Um die Beratungslücke füllen zu

können, ist daher Einfühlungsver-
mögen und taktisches Geschick des
Beraters gefragt. Gegenüber ihrem
Steuerberater seien Unternehmen
nämlich grundsätzlich schon bereit,
Geld aufzuwenden, hat Franke er-
mittelt. Ihm bringen sie hohes Ver-
trauen entgegen. Vor allem in zwei
Bereichenbilligen sie demSteuerbe-
rater Kompetenz zu: in Finanzfra-
gen wie der Vermögensberatung
und im Bereich der Existenzsiche-
rung. „Unternehmer, die Existenz-
ängste haben, sind empfänglich für
branchenspezifische Strategiebera-
tung und Hinweise, wo sichernde
Akzente zu setzen sind“, sagt
Franke. Das setze jedoch branchen-
spezifische Kenntnisse voraus so-
wie gegebenenfalls Kooperationen
mit anderen Spezialisten.
Zu ähnlichen Ergebnissen kom-

men auch andere Forscher, etwa der
Waiblinger Trendforscher Oliver

Schwarzmann von der Bley und
SchwarzmannAG, der in seiner Stu-
die voneiner „Evolution“ der Steuer-
beraterbranche spricht: Diese gehe
weg vonderDeklaration – der Buch-
haltung, Dokumentation und Bilan-
zerstellung – hin zur Gestaltungsbe-
ratungwieFinanzierungund Steuer-
optimierung und schließlich zum
„Multi-Coach“, der ein Unterneh-
men umfassend strategisch berät.
Essentiell für Steuerberater ist da-

bei der arbeitserleichternde Einsatz
von Software. „Jeder Steuerberater
muss heutzutage ein perfekter An-
wender moderner Informations-
und Kommunikationstechnologien
sein, sonst kann er seinen Beruf
nicht mehr ausfüllen“, brachte es
vor kurzem Dieter Kempf, Vor-
standsvorsitzender derDatev auf ei-
nem Datev-Kongress in Nürnberg
den Punkt. Franke rät den Steuerbe-
ratern deshalb, verstärkt Routine-
Aufgaben im Bereich der Datenver-
arbeitung an das Unternehmen zu
delegieren. Damit könnten sie Zeit
für die eigene Beratungsleistung
freimachenund zugleich die Zufrie-
denheit des Mandanten erhöhen,
der die persönliche, qualitativ hoch-
wertige Beratungwertschätzt.
Auf Qualität setzt auch die Bun-

dessteuerberaterkammer, die 2004
ein Qualitätssicherungshandbuch,
in Zusammenarbeit mit Datev und
dem Deutschen Steuerberaterver-
band, entwickelt hat. Dieses Hand-
buh soll es demnächst auch in elek-
tronischer Form geben und Steuer-
beratern helfen, die Qualität und Ef-
fizienz ihrer Arbeit zu steigern. „Es
muss klar sein, dass es in Sachen
Qualität nicht unterschiedlicheStan-
dards geben darf“, sagt Steuerbera-
ter Harald Grürmann, Vizepräsi-
dent der Bundessteuerberaterkam-
mer. Im Gegensatz zu den Wirt-
schaftsprüfern gebe es jedoch keine
externe Qualitätskontrolle und
diese sei auchnicht geplant, soGrür-
mann. „Wir stellen die Zukunft in
die Eigenverantwortung der Bera-
ter.“

Vom Buchhalter zum Multi-Coach
Der erfolgsverwöhnte Steuerberater muss sich wandeln – Branchenspezialisierung und Softwareeinsatz werden wichtiger
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li DÜSSELDORF. Das Finanzamt
darf an das Führen eines Fahrten-
buchs zum Nachweis der betriebli-
chen Nutzung des Dienst-PKW
keine übertriebenen Anforderun-
gen stellen.Dies hat jetzt das Sächsi-
sche Finanzgericht entschieden. Es
gab damit einem Geschäftsmann
Recht, der mit dem Fahrtenbuch be-
weisen wollte, dass er den Wagen
nur wenig privat fährt und deshalb
weniger Steuern für diesen Vorteil
zahlenmuss.
Hintergrund ist die so genannte

Ein-Prozent-Regel. Danach setzt
das Finanzamt den steuerpflichti-
gen Vorteil der Privatnutzung pau-
schalmit einemProzent desNeuwa-
genpreises an – es sei denn, der Be-
sitzer weist eine geringere Nutzung
durch Vorlage eines Fahrtenbuchs
nach. Was ein „ordnungsgemäßes“
Fahrtenbuch ist, steht aber nicht aus-
drücklich im Gesetz. Daher geriet
der Geschäftsmann in Streit mit sei-

nem Finanzamt. Er hatte tagtäglich
zunächst die gefahrenen Kilometer
auf einem Klebezettel notiert und
sodann zeitnah die Abfahrts- und
Ankunftszeiten von und zu seiner
Wohnung, die Städte, in die er gefah-
ren war, ein Stichwort zum Anlass
der Reise sowie die an dem jeweili-
gen Tag insgesamt dienstlich und
privat gefahrenen Kilometer in ei-
nerMonatsübersicht vermerkt.
Den Finanzrichtern reichte das.

Auf eine Eintragung der Kilometer-
ständezuBeginnundEnde jeder ein-
zelnen Fahrt verzichteten sie und
stellte fest, dass für ein Fahrtenbuch
regelmäßigeMonatsübersichten ge-
nügten, bei denen nicht für jede ein-
zelne Fahrt die Kilometerstände zu
Beginn und Ende der Fahrt aufge-
führt, sondern Tagesverhältnisse
von betrieblich und privat gefahre-
nen Kilometern angegebenwerden.

Gericht gibt sich bei
Fahrtenbuch großzügig
Regelmäßig erstellte Monatsübersichten reichen aus

Aktenzeichen
OLG Jena: 8 U 1045/04
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crz GARMISCH. Wenn Kinder um
dasselbe Spielzeug streiten, neh-
men es ihnen die Eltern kurzerhand
weg. Genauso machte es das Ober-
landesgericht (OLG) Hamm im Fall
zweier Anwälte, die sich wegen der
Telefon- und Faxnummer in die
Haare bekamen, als sie die gemein-
sam ohne Gesellschaftsvertrag be-
triebene Kanzlei wieder auflösten.
Der ursprünglich geschlossene

Telefonvertrag war im Namen bei-
der Partner abgeschlossen worden.
Als die Anwälte auseinander gin-
gen, wollte der eine die Telefon-
undFaxnummer in seine neueKanz-
leimit übernehmen – dies angeblich
deshalb, um die Altmandate rei-
bungslos abzuwickeln. Das sah der
Ex-Kompagnon nicht ein: Die Be-
treuung der ehemaligen Sozietäts-
mandanten sei, sofern überhaupt er-
forderlich, auch mit einer neuen Te-
lefonnummer möglich. Der be-
klagte Anwalt habe überdies ange-

kündigt, die Kosten weiterhin von
dempositiven Sozietätskonto zu be-
gleichen, obwohl die Telefonate im
Wesentlichen in seiner neuen Kanz-
lei anfallen würden. Stimmt nicht,
entgegnete dieser, als die beiden
sich vor Gericht wieder sahen.
Egal, meinten die Richter des

OLG Hamm. Wenn nicht ein Part-
ner die Kanzlei übernehme, son-
dern diese, wie im vorliegenden
Fall, abgewickelt werde, dann habe
kein Gesellschafter einen Anspruch
auf alleinige Übertragung und Nut-
zung der gemeinsamen Telefon-
und Telefaxnummern. Für die Zwe-
cke der Abwicklung und Auseinan-
dersetzung genüge es vielmehr, die
bisherigen Durchwahlnummern auf
einen Ansagedienst zu legen, so
dass dieMandanten selbst entschei-
den können, welchen Anwalt sie an-
rufen wollen.

Aktenzeichen
FG Sachsen: 2 K 1262/00

Kanzlei Luther mit
China-Team in
Deutschland
Gemeinsam mit Ernst & Young
hat die Luther Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH an den Standor-
ten Köln, Stuttgart, Berlin, Ham-
burg, München und Frankfurt
ein deutsches interdisziplinä-
res China Competence Team
aus Steuerberatern, Wirt-
schaftsprüfern und Rechtsan-
wälten gebildet. In Zusammen-
arbeit mit dem German Busi-
ness Center (GBC) von Ernst &
Young in China berät das Team
deutsche China-Investoren in
steuerlichen und rechtlichen
Fragen. Das China-Team be-
steht aus zehn deutschen und
chinesischen Anwälten.

Linklaters-Anwälte beraten
ITM beim Spar-Kauf
Ein Team der internationalen
Anwaltskanzlei Linklaters Op-
penhoff & Rädler hat die ITM En-
treprises S.A. beim Erwerb aller
Anteile an der SRE Asset Ma-
nagement GmbH & Co. KG bera-
ten, in der sämtliche Warenhäu-
ser aus dem Logistikportfolio
der Spar Handels-Aktiengesell-
schaft gebündelt sind. Die SRE
hält eigene Grundstücke, ist an
Joint Ventures beteiligt sowie
Vertragspartner zahlreicher
Leasing- und Mietverträge.

Nagler neuer Partner bei
Haarmann Hemmelrath
Georg Nagler ist neuer Partner
der internationalen Sozietät
Haarmann Hemmelrath. Der
46-jährige steigt als Berater für
die Themen Arbeitsrecht, Ver-
waltungsrecht und den Bran-
chenschwerpunkt Gesundheits-
wesen/Health Care in Mün-
chen ein. Zuletzt war Nagler als
Mitglied des Vorstands der
AOK Bayern für die Ressorts
Personal und Organisation, IT,
Immobilien, Revision und Da-
tenschutz verantwortlich.

Telefonnummer geht bei
Kanzleiauflösung flöten
Ex-Kompagnon darf Anschluss nicht weiter nutzen
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mkmMÜNCHEN.Getränke undSpei-
sen bei Kulturveranstaltungen dürf-
ten in Zukunft teurer werden. Wie
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem
jetzt veröffentlichtenUrteil entschie-
den hat, ist die häufig anzutreffende
Abgabe von Speisen und Getränken
in einem Theater keine steuerbe-
freite Nebenleistung zur Theatervor-
stellung.
In demRechtsstreit ging es um die

Auslegung vonArt. 13 der 6. EG-Richt-
linie. Danach sind solche Leistungen
vonder Steuerbefreiung ausgeschlos-
sen, die nicht unerlässlich und imwe-
sentlichen dazu bestimmt sind, der
Einrichtung zusätzliche Einnahmen
zu verschaffen, die in unmittelbarem
Wettbewerb zu anderen, umsatzsteu-
erpflichtigen Unternehmen durchge-
führtwerden. DieTheaterbetreiberin
war der Auffassung, beide Vorausset-
zungen müssten gemeinsam vorlie-
gen. Bei ihr fehle es am Merkmal des
Wettbewerbs,weil dasTheater außer-
halb der Stadt im rein gewerblich ge-
prägten Freihafengebiet liege und
SpeisenundGetränke demzufolge na-
hezu ausschließlich an Theaterbesu-
cher abgegebenwürden.
Der BFH war anderer Auffassung.

Gastronomieumsätze im für jeder-
mann zugänglichen Bereich eines
Theaters, insbesondere auch der Be-
trieb eines für jedermann zugängli-
chen Restaurants, hätten aus der
Sicht desVerbrauchers einen eigenen
vom Theaterbesuch unabhängigen
Zweck. Sie seien für die Aufführung
nicht unerlässlich. Zwar sei die Ab-
gabe von kleinen Speisen, Getränken
und Süßwaren an Theaterbesucher
üblich und werde vom Besucher er-
wartet. Das allein rechtfertige jedoch
nicht schon deren Beurteilung als
steuerbefreite Nebenleistung. Hinzu
komme, dass sich die Restaurations-
umsätze der Klägerin mit bis zu 12 %
der Gesamtumsätze ein eigenständi-
ges Gewicht gehabt hätten.

Aktenzeichen
OLG Hamm: 8 U 189/04

Aktenzeichen
BFH: V R 20/03
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Die Zeiten von Ärmelschoner und Bleistift sind vorbei. Steuerberater mu-
tieren immer mehr zu Helfern in allen Finanzfragen.

AUS UNSEREN
KREISEN

Wissen ist Ihr wichtigstes Kapital: Aktuelle
Urteile, Gesetze, Kommentare, Verwaltungsan-

weisungen – um auf Dauer erfolgreich zu sein,
muss Ihr Fachwissen auf dem neuesten Stand sein.

Betriebswirtschaft, Steuer-, Wirtschafts- und
Arbeitsrecht: DER BETRIEB wählt aus, was neu
und wichtig ist. Fachredakteure und Top-Autoren
aus Praxis und Lehre kommentieren neue Gesetze,
Urteile und Entwicklungen. Als Spezialist haben
Sie jeden Freitag die Sicherheit, mit einem Blick in
DER BETRIEB alles Entscheidende zu wissen.

Testen Sie jetzt sechs
Wochen lang alle Vorteile von
DER BETRIEB mit 35 % Rabatt
für nur € 28,50. Faxen Sie ein-
fach den ausgefüllten Kupon
und sichern Sie sich die hoch-
wertige Bergmann Quartzuhr im
klassischen Retro-Design als
Dankeschön.

Diese Uhr
liegt für Sie bereit!

✁
Das Entscheidende wissen..

Gleich faxen an: 0211 . 13 35 22
Anrufen: 0 800 . 000 16 37 (kostenlos)

Oder klicken: www.der-betrieb.de

Widerrufsgarantie: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb der folgenden 2 Wochen ohne
Begründung bei der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH*, Vertrieb, Kasernenstr. 67, 40213 Düsseldorf,
schriftlich per Datenträger (Postkarte, Brief etc.) widerrufen kann. Zur Fristwahrung genügt die recht-
zeitige Absendung. Dies bestätige ich mit meiner 2. Unterschrift. *AG Düsseldorf, HRB 62

Datum, 2. Unterschrift

Ja, ich will DER BETRIEB 6 Wochen für nur € 28,50 kennen lernen.
Ich spare jetzt 35% und erhalte die Bergmann Quartzuhr als Geschenk.
Wenn Ihr Angebot mich überzeugt, beziehe ich DER BETRIEB zum Vor-
zugspreis von € 282,– inkl. MwSt. und Porto (Studenten gegen Be-
scheinigung € 98,–). Andernfalls melde ich mich nach Erhalt des 5. Hef-
tes bei: Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH, Abo-Service, Postf. 10 27
16, 40018 Düsseldorf. Mein Geschenk darf ich in jedem Fall behalten!!

Anschrift privat Anschrift geschäftlich

Vorname, Name

F i rma, Abte i lung

St raße / Haus-Nr. / Pos t fach

PLZ / Or t

Datum / Unterschr i f t (Bes te l lung)

Datum / 2 . Unterschr i f t (Bes tä t igung Widerru f ) PA - D B N B 0 2 3 1

Gastrobetrieb
im Theater ist
steuerpflichtig
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